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TOP 23: 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der geänderten Banken-
richtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie 

Drucksache: 155/10 
 
 
 
Mit dem Gesetzentwurf sollen aufgrund der Erkenntnisse über das Entstehen der 
Finanzmarktkrise Schwachstellen in den aufsichtlichen Vorgaben für die Institute 
beseitigt werden und die Institute durch ein verbessertes Risikomanagement und die 
gezielte Erhöhung der Kapitalanforderungen und eine qualitativ bessere Kapital-
ausstattung krisenfester gemacht werden. Die europaweite Zusammenarbeit der 
Aufsichtsbehörden soll verbessert werden. Daneben kommt es zur Verbesserung 
von technischen Kriterien, mit denen Erfahrungen aus der Anwendung der im Jahr 
2006 neu gefassten Bankenrichtlinie und der neu gefassten Kapitaladäquanz-
richtlinie umgesetzt werden. Dabei sind im Wesentlichen folgende Aspekte 
hervorzuheben: 
1. Änderung der Großkreditvorschriften zur besseren Erfassung von Konzen-

trationsrisiken 
2. Einheitliche Prinzipien für die Anerkennung von hybriden Kapitalbestandteilen 

als Kernkapital 
3. Stärkung der Zusammenarbeit der europäischen Aufsichtsbehörden 
4. Verbriefungen und Verschärfung der Offenlegungsanforderungen 
5. Änderung des Pfandbriefgesetzes 
6. Verbesserung der Liquiditätssteuerung der Institute 
 
Der federführende Finanzausschuss, der Ausschuss für Innere Angelegenheiten  
und der Wirtschaftsausschuss empfehlen dem Bundesrat die aus Drucksache 
155/1/10 ersichtliche Stellungnahme. 
Der Rechtsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf gemäß 
Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Einwendungen zu erheben. 
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